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Jürg Rohrer

Auf dem Gipfel des Uetlibergs hat es
mehr Gerichts- und Rekursverfahren als
Ausflügler bei Nebel. Der jüngste Ent-
scheid des Baurekursgerichts betrifft die
Beleuchtung. Seit mehr als zehn Jahren
werden das Hotel Uto-Kulm und dessen
Umgebung grosszügig beleuchtet:
45 LED-Leuchten sind an den drei Eck-
masten des Turms montiert, 9 Boden-
leuchtenmit je 70Watt befinden sich auf
dem Sporn zwischen Turm und Aus-
sichtskanzel, weitere 5 Bodenleuchten
mit je 26 Watt sind im Zufahrtsweg und
beleuchten die Nordostfassade des Ho-
tels. Bewilligt sind diese Lichter nicht;
seit 2006 läuft ein nachträgliches
Bewilligungsverfahren.

Anfang Jahr lud die kantonale Bau-
direktion die Baubehörde von Stallikon
ein, Einschränkungen der Aussen-
beleuchtung zu prüfen und gegebenen-
falls Anordnungen zu treffen. Fast
gleichzeitig verlangten der Verein Pro
Uetliberg und der Zürcher Heimatschutz
vorsorgliche Massnahmen zur Eindäm-
mung dieser Beleuchtung – bis zum end-
gültigen Abschluss des nachträglichen
Bewilligungsverfahrens.

Wahrzeichen undWerbeträger
Das aber lehnte die Bau- und Planungs-
kommission Stallikon ab, auf deren
Gemeindegebiet Uto-Kulm liegt. Be-
gründung: Die Beleuchtung des Turms,
der Bäume und der Fassaden diene der
Sicherheit der Besucher. Auch bilde der
Turm das Wahrzeichen des Uetlibergs
und diene zugleich als Werbeträger.
Seine Wahrnehmung nachts liege so-

wohl im öffentlichen Interesse als auch
im privaten Interesse der Uto Kulm AG.
Bei dieser Sachlage rechtfertigten es die
Anliegen des Umwelt- und Landschafts-
schutzes nicht, vorsorgliche Mass-
nahmen zu verfügen.

Gegen diesen Entscheid der Baube-
hörde Stallikon rekurrierten die Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz und der
WWF Zürich. Sie verlangten in der
Hauptsache den völligen Verzicht auf die
Beleuchtung des Turms und der Bäume.
Begründung: Tiere und Pflanzen müss-
ten vor unnötigem künstlichem Licht ge-
schützt werden. Erschwerend finde die
Lichtverschmutzung innerhalb eines

Schutzgebietes statt und diene einzig
der Bewerbung des Hotels. Im Übrigen
sei der Uetliberg-Turm der einzige Aus-
sichtsturm im Kanton Zürich, der nachts
beleuchtet werde.

Das kantonale Baurekursgericht gibt
dem zu grossen Teilen recht. Die nach
oben gerichteten Lichtemissionen hät-
ten in der Schweiz in den letzten 20 Jah-
ren um rund 70 Prozent zugenommen.
Grosse und natürlich dunkle Gebiete
würden immer seltener. Künstliches
Licht kann die Lebensräume nachtakti-
ver Tiere erheblich stören und ihr
Sterberisiko erhöhen. Wenn auch eine
systematische Erforschung fehlt, ist

doch nachgewiesen, «dass eine hohe
Zahl von Insekten und Vögeln durch
Lichtquellen zugrunde geht». Deshalb
habe das Bundesgericht in einem Leit-
entscheid vom Dezember 2013 entschie-
den, dass ein gewichtiges öffentliches
Interesse an der vorsorglichen Be-
grenzung unnötiger Lichtemissionen
bestehe. Für einen Augenschein begab
sich das Baugericht zweimal nachts un-
angemeldet auf den Uetliberg; einmal
nur der Referent, beim zweiten Mal in
dreiköpfiger Vollbesetzung. Ihre Folge-
rung: Die Turmbeleuchtung, die sie als
«übergrosse Lichtgirlanden» und «Fest-
tagsbeleuchtung» charakterisieren,

diene in erster Linie der Bewerbung des
Hotel- und Restaurantbetriebs. Diesen
wirtschaftlichen Interessen stünden
aber gewichtige Anliegen des Umwelt-
schutzes entgegen. Die Turmbeleuch-
tung bewirke eine Aufhellung des Nacht-
himmels, weshalb davon ausgegangen
werdenmüsse, dass zahlreiche Insekten
und die Tierwelt im umliegenden Wald
beeinträchtigt würden. Zu den Boden-
leuchten auf dem Sporn, die die Bäume
beleuchten, schreibt das Gericht, sie
seien für die Sicherheit der Besucher
überhaupt nicht nötig, sondern stellten
eine störende Lichtimmission dar, die
auch in der Stadt Zürichwahrgenommen
werde.

Nachtruhe für die Blaumeisen
So ordnet das Baurekursgericht an: Die
Turmbeleuchtung (ohne Sicherheits-
lichter für die Treppe) muss um 22 Uhr
abgeschaltet werden. Die Beleuchtung
der Bäume auf dem Sporn wird ganz ein-
gestellt, ebenso die Beleuchtung der
Fassade durch die fünf Lichter auf dem
Zufahrtsweg. Die übrige Beleuchtung
der Fassaden ist um 0.15 Uhr abzuschal-
ten, wenn die Uetlibergbahn ihren Be-
trieb eingestellt hat. Diese Massnahmen
gelten, bis das Verfahren über die nach-
trägliche Bewilligung der Beleuchtung
definitiv abgeschlossen ist. Allfälligen
Beschwerden entzieht das Baurekurs-
gericht die aufschiebende Wirkung, so
dass Hotelier Giusep Fry den Turm spä-
testens in 30 Tagen im Dunkeln lassen
muss. Ob er den Entscheid ans Verwal-
tungsgericht weiterzieht und in einem
Monat den Stecker zieht, war gestern
nicht in Erfahrung zu bringen.

Licht aus am Uetliberg-Turm
Eine weitere juristische Niederlage für Uto-Kulm-Besitzer Giusep Fry: Die Turmbeleuchtung muss um 22 Uhr abgeschaltet
und die Bäume dürfen nicht mehr angestrahlt werden.

Nur noch zeitweise beleuchtet: Aussichtsturm auf dem Uetliberg. Foto: Prisma, Alamy
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Im Prozess gegen die zwei
Frauen, die eine Seniorin
erstickt und beraubt haben
sollen, verneinen die beiden
Gutachter, dass Kokain
für die Tat entscheidend war.

Stefan Hohler

Horgen – Am dritten Prozesstag vor dem
Bezirksgericht Horgen sind am Freitag
die beiden Psychiater aufgetreten, die
über die zwei Frauen ein Gutachten er-
stellt haben. Laut Elmar Habermeyer,
Direktor der Klinik für Forensische
Psychiatrie an der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik, hat die 30-jährige Nacht-
schwester keine psychischen Störungen
im Sinne einer Krankheit, aber gewisse
auffällige Persönlichkeitszüge. Beispiels-
weise antisoziale, narzisstische und
histrionische (egozentrische und thea-
tralische) Merkmale. Zudem gehörten
Lügen und Täuschen zu ihrem Verhal-
ten. Laut Habermeyer ist die Fachange-
stellte Gesundheit aber voll schuldfähig.

Bezüglich des vorgängigen Kokain-
konsums – die Frauen gaben an, am Tat-
tag rund 6 Gramm geraucht zu haben –
gebe es keine Hinweise, dass das Kokain
das Delikt verursacht haben könnte; bei-
spielsweise wegen eines Gefühls von
Streitlust, Aggression, Wahrnehmungs-
veränderung oder Halluzination. So
hätte die Frau schon am Tag zuvor
Vorbereitungshandlungen getroffen,
und am Tattag schickte die Nacht-
schwester ihrer Freundin ein SMS mit
dem Inhalt: «Mär händ hüt öpis.» Haber-
meyers Fazit: Der Plan, der bereits Wo-
chen früher ausgeheckt wurde, ist ziel-
gerichtet und effektiv umgesetzt wor-
den. Am 2. Oktober 2013 hatte die Nacht-
schwester auf ihrem Handy im Internet
recherchiert, wie man eine Person be-
täuben kann. Die Tat fand in der Nacht
des 10. November 2013 statt.

Christian Benz, Gerichtspsychiater
und Psychotherapeut aus Zürich, hat die
zweite Beschuldigte untersucht, die
26-jährige Kioskverkäuferin. Auch er
kommt zum Schluss, dass sie nicht an ei-
ner psychischen Störung im Sinne einer
Krankheit gelitten hat. Sie habe eben-

falls psychische Auffälligkeiten. Benz
spricht von einem Borderlinetypus und
nannte als Beispiele Schwarzweiss-
denken, emotionales Ungleichgewicht,
Selbstverletzungstendenzen.

Wie Habermeyer verneinte Benz,
dass der Kokainkonsum einen Einfluss
auf die Tat hatte. Die 26-Jährige hatte bei
der Befragung durch den Richter am
Dienstag gesagt: «Ohne das Kokain wäre
die Tat nie passiert.» Für Benz ist die
Kioskverkäuferin zielgerichtet vorge-
gangen. Sie habe das Unrecht der Hand-
lung wissenmüssen. Auch er ist der Mei-
nung, dass die Frau voll schuldfähig ist.

«Spürte leichten Gegendruck»
Die beiden Frauen hatten gestern die
Gelegenheit, sich zu den Ausführungen
der beiden Rechtsmediziner vom Mitt-
woch zu äussern. Diese hatten gesagt,
dass der Seniorin ein mit Salmiakgeist
getränkter Lappen mit erheblicher
Kraftanwendung und während mehre-
rer Minuten aufs Gesicht gedrückt wor-
den ist. Dabei habe sich die 88-jährige
Frau vergeblich gewehrt und starb dann
infolge Erstickens.

Die Kioskverkäuferin sagte unter
Tränen, dass ihr das sehr leid tue. Sie
habe die Rentnerin nicht töten wollen:
«Sie hat sich nicht gewehrt, als ich ihr
das Tuch auf das Gesicht legte. Ich
spürte nur leichten Gegendruck.»

Die Nachtschwester dagegen stritt die
Tat weiterhin ab, sie habe mit dem
Tötungsdelikt nichts zu tun. Der grösste
Fehler sei gewesen, die Freundin und
den Ex-Freund nachts zu ihr ins Büro
des Altersheims zu lassen. Man habe je-
weils miteinander gesprochen und Kaf-
fee getrunken. Bei dieser Gelegenheit
hätten die beiden vermutlich den Passe-
partout für dieWohnung des Opfers mit-
genommen und später die Tat verübt.

«Altersheim-Mord»: Kokain
hatte keinen Einfluss auf die Tat

Nachtschwester. Kioskverkäuferin.

Im letzten Dezember musste Uto-Kulm-Besit-
zer Giusep Fry die illegal gebaute Terrassen-
verglasung nach jahrelangem Rechtsstreit
entfernen. Jetzt steht ein anderes Verfahren
im Zentrum: Der Gestaltungsplan für den
Gipfel des Uetlibergs, der metergenau regelt,
was wo erlaubt ist. Im Oktober 2013 hob der
Regierungsrat den Entwurf seiner Baudirek-
tion auf, da dieser die privaten Interessen des
Hotelbetriebs zu stark gewichtete. Die Baudi-
rektion musste einen neuen Gestaltungsplan
erarbeiten, der demnächst vorliegt. Bis dieser
gilt, dürften wegen Rekursen wiederum Jahre
vergehen. Weil diese Rechtsgrundlage noch
fehlt, erhielt Fry vom Kanton auch keine
Bewilligung für seine geplante Eisbahn.
Parallel dazu hat die Baudirektion eine
Schutzverordnung für den Uetliberg ent-
worfen, die seit kurzem öffentlich ist. (jr)

Uto-Juristenkulm
Umstrittener Gestaltungsplan

<wm>10CFXKIQ4DMQxE0RM5mnHsJF7DKixaUJWHVMW9P6p2WcH_6K2VXnD3mOdrPpOgmdQAGGkxyoiRTWtpqkkSCvpBVnBE9z8vZto6sC8jpBD7ekjFdnj5vj8_eqyTanIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDAwtAQA6XU40w8AAAA=</wm>

Ist Ihr Kind krank und Sie
müssen zur Arbeit?
Wir sorgen für eine gute Betreuung.
Familien-Zusatzleistung KidsCare.Mit dem Kinderbetreuungsdienst KidsCare profitieren Sie

von einer familienfreundlichen Leistung aus unseren Spitalzusatzversicherungen. Wenn Ihr

Kind krank ist und Sie zur Arbeit müssen, organisieren wir rasch eine qualifizierte Pflegefach-

person, die für Ihr Kind sorgt.

Mehr darüber erfahren Sie unter der Telefonnummer 0844 80 81 82 oder helsana.ch/kids-info


